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BFH: Anrechnung fiktiver Quellensteuer 

Für den Zinsbegriff ist ausschließlich die Definition laut DBA 

maßgeblich und anzurechnen ist die auf den Bruttobetrag der 

gezahlten Zinsen entfallende fiktive Quellensteuer. 3. Bei der 

Berechnung der ausländischen Einkünfte nach § 34c Abs. 1 

EStG kann neben dem Bruttobetrag der Zinsen aus einer Kapi-

talanlage auch der Verlust aus einem von der tatsächlichen 

Kursentwicklung unabhängigen Währungstermingeschäft zu 

berücksichtigen sein, wenn beide Geschäfte eine wirtschaftliche 

Einheit bilden, so der BFH in einem heute veröffentlichten Urteil 

(22.6.2011, I R 103/10. 

Der anzurechnende Quellensteuerbetrag darf nicht den Teil der 

vor der Anrechnung ermittelten deutschen Steuer übersteigen, 

der auf diese Einkünfte entfällt. Somit ist die Anrechnung auf 

diejenige deutsche Steuer begrenzt, die auf den erzielten Zins-

einkünften beruht. Für die Berechnung ist auf das deutsche 

Recht zurückzugreifen. Im Rahmen der vorzunehmenden Be-

rechnung in die Größe "ausländische Einkünfte" ist nicht nur der 

Bruttobetrag der Zinsen, sondern auch der Verlust zu berück-

sichtigen. 

Zwar entspricht es der ständigen Rechtsprechung des BFH, 

dass im Zusammenhang mit der Ermittlung der Einkünfte aus 

Kapitalvermögen die Ebene der Einkunftserzielung und die 

Vermögensebene streng voneinander zu unterscheiden sind. 

Das gilt durch die Einführung der Abgeltungsteuer aber nicht 

mehr und Kurs- sowie Wechselkursverluste sind negative Kapi-

taleinnahmen. 
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